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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.05.2000

Norm

EO §7 Ba

ABGB §888

Rechtssatz

Ist ein Verp1ichteter mehreren Gläubigern denselben Betrag zu zahlen verp1ichtet, ohne dass sich eine

Gesamtforderung aus dem Titel ergibt, führt jeder von ihnen Exekution nur zur Hereinbringung des auf ihn

entfallenden Kopfteils. Die Rechtsmittelzulässigkeit richtet sich nach dem betriebenen Anspruch in Höhe des Kopfteils.
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